
Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
32.8

1

Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

in der Gemeinde Ense

Anlage 1

Zahl der durchschnittlich belegten Plätze 315

  

  

A. Grundgebühr    128,11 € 

 -Kaltmieten  

 -Abschreibungen auf eigene Gebäude und Anlagen  

 -kalkulatorische Kosten für eigene Grundstücke, Gebäude und Anlagen  

 -Sachaufwand für und Abschreibungen von Ausstattung  

 -Verwaltungskosten  

  

B. Betriebskosten und Heizkosten  

 -Abschläge/Zahlungen für Betriebs- und Heizkosten, lfd. Unterhaltung      95,08 € 

 -Kosten für Hausmeister und ILV Bauhof      55,15 € 

   

  

C. Stromkosten      35,33 € 

  

  

GESAMTGEBÜHR pro Platz und Monat    313,67 € 


